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Preisregelung der SWB Energie und Wasser 

für Stromlieferung innerhalb der Ersatzversorgung oder kurzzeitigen  

Belieferung mit registrierender Leistungsmessung 
 

Gültig ab dem:        

Kunde:       

Verbrauchsstelle:       
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________ 
 

Das Entgelt für die bereitgestellte und gelieferte elektrische Energie wird frei Verbrauchsstelle gemäß nachstehenden Ziffern 1 bis 6 

ermittelt. 

1. Grundpreis 

Der verbrauchsunabhängige monatliche Grundpreis beträgt      80,00 €. 

 

2. Leistungspreis 

Der Leistungspreis für jedes kW der Abrechnungsleistung beträgt     7,00 €/kW/Monat. 
 

Als Abrechnungsleistung gilt der höchste innerhalb eines Abrechnungsmonats gemessene viertelstündige Mittelwert der Wirkleistung, 

gerundet auf volle kW. 

 

3. Arbeitspreis für die gelieferte Wirkarbeit 

Der Arbeitspreis für die gelieferte Wirkarbeit beträgt bis zum 31.12.2023    24,45 ct/kWh. 

Der Arbeitspreis für die gelieferte Wirkarbeit beträgt ab dem 01.01.2024    28,03 ct/kWh. 

 

4. Arbeitspreis für die beanspruchte Blindarbeit 

Der Arbeitspreis für die beanspruchte Blindarbeit beträgt      0,00 ct/kvarh. 

Monatlich wird nur der Teil der Blindarbeit berechnet, der 50 % der Wirkarbeit (in kWh) übersteigt. 

 

5. Abrechnung 

Die Lieferung elektrischer Energie wird monatlich endgültig in Rechnung gestellt. 

 

6. Steuern und Abgaben 

Dem unter 3. genannten Arbeitspreis werden folgende Steuern und Abgaben, in der im Leistungszeitraum gesetzlich festgelegten Höhe, 

hinzugerechnet: 

 

- KWKG-Umlage 

- Konzessionsabgabe  

- § 19 StromNEV-Umlage  

- Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG 

- Abschaltbare Lasten –Umlage nach § 18 AbLaV 

- Stromsteuer 

- Umsatzsteuer 

 

Soweit künftig weitere Energiesteuern, Abgaben und Umlagen, eine CO2 –Steuer oder sonstige sich aus gesetzlichen Bestimmungen 

ergebende die Beschaffung, Übertragung, Verteilung, Durchleitung, Netznutzung oder den Verbrauch von elektrischer Energie 

belastende Steuern, Abgaben und Umlagen irgendwelcher Art wirksam werden sollten, werden diese in der jeweiligen Höhe vom 

Kunden getragen. 

 

Alle geltenden Sätze und Beträge können folgenden Quellen entnommen werden: 

 

Konzessionsabgabenverordnung: www.bundesnetzagentur.de 

Stromsteuergesetz: https://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/BJNR037810999.html 

Weitere Informationen: www.netztransparenz.de 

http://www.bundesnetzagentur.de/
http://www.netztransparenz.de/

